P5_TA-PROV(2003)0147

Europäisches Netz nationaler Kontaktstellen für eine opferorientierte Justiz *

 TC"(A5-0084/2003 - Berichterstatterin: Eva Klamt)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT 
Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten

PE RR\493881DE.doc
49/49
PE 


DE

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Initiative des Königreichs Belgien im Hinblick auf die Annahme eines Beschlusses des Rates über die Einrichtung eines Europäischen Netzes nationaler Kontaktstellen für opferorientierte Justiz (11621/2002 – C5‑0467/2002 – 2002/0821(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

–
in Kenntnis der Initiative des Königreichs Belgien (11621/02)
,

–
gestützt auf den EU-Vertrag und insbesondere auf Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a und c sowie Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c,

–
gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C5‑0467/2002),

–
in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt zur vorgeschlagenen Rechtsgrundlage,

–
gestützt auf die Artikel 106 und 67 seiner Geschäftsordnung,

–
in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten sowie der Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit (A5‑0084/2003),

1.
billigt die Initiative des Königreichs Belgien in der geänderten Fassung;

2.
fordert den Rat auf, den Text der Initiative entsprechend zu ändern;

3.
fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text abzuweichen;

4.
fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, die Initiative des Königreichs Belgien entscheidend zu ändern;

5.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie der Regierung des Königreichs Belgien zu übermitteln.

Text der Initiative

Abänderungen des Parlaments

Abänderung 1

Titel

Initiative des Königreichs Belgien im Hinblick auf die Annahme eines Beschlusses des Rates über die Einrichtung eines Europäischen Netzes nationaler Kontaktstellen für opferorientierte Justiz
Initiative des Königreichs Belgien im Hinblick auf die Annahme eines Beschlusses des Rates über die Einrichtung eines Europäischen Netzes nationaler Kontaktstellen für Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz

Abänderung <NumAm>59</NumAm>
<Article>Bezugsvermerk 1</Article>
– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c,
– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a und c und Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c,

Abänderung 2

Erwägung 1

(1) In der Empfehlung R(85)11 des Ministerkomitees des Europarats vom 28. Juni 1985 über die Stellung des Opfers im Strafrecht und im Strafprozessrecht und dem Verfahren wird den Regierungen der Mitgliedstaaten empfohlen, die möglichen Vorteile von Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren zu prüfen.
entfällt

Abänderung 3

Erwägung 1a (neu)


(1a) Es bestehen internationale Instrumente, die zur Beilegung von rechtlichen Streitfällen die Annahme von Maßnahmen durch die Regierungen der Staaten begünstigen, die eine Schlichtung und Wiedergutmachung erleichtern bzw. bei den Tätern das Verantwortungs-bewusstsein gegenüber der gesamten Gesellschaft und dem Opfer fördern.

Abänderung 4

Erwägung 2

(2) In der Erklärung der Vereinten Nationen vom 29. November 1985 über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch wird dazu aufgerufen, gegebenenfalls informelle Mechanismen für die Streitbeilegung, einschließlich Vermittlungs- und Schiedsverfahren und Verfahren der gängigen Rechtspflege oder der landesüblichen Praktiken zur Erleichterung der Schlichtung und der Wiedergutmachung anzuwenden.
entfällt

Abänderung 5

Erwägung 3

(3) In der Empfehlung R(87)21 des Ministerkomitees des Europarats vom 17. September 1987 über die Opferhilfe und die Verhütung der Viktimisierung wird den Regierungen der Mitgliedstaaten empfohlen, auf nationaler oder örtlicher Ebene Versuchsprojekte im Bereich des Täter-Opfer-Ausgleichs zu fördern und die Ergebnisse mit besonderem Augenmerk darauf, inwieweit die Interessen des Opfers berücksichtigt werden, zu bewerten.
entfällt

Abänderung 6

Erwägung 4

(4) In den Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen von 1990 für nichtfreiheitsentziehende Maßnahmen wird auf die Bedeutung einer stärkeren Beteiligung der Gesellschaft an der Handhabung der Strafrechtspflege sowie auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei den Tätern ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Opfern und der Gesellschaft insgesamt zu fördern.
entfällt

Abänderung 7

Erwägung 5

(5) Nach der Empfehlung R(92)16 des Ministerkomitees des Europarats betreffend die Europäischen Vorschriften über Sanktionen und Maßnahmen im Rahmen der Gesellschaft stellen Sanktionen und Maßnahmen, die im Rahmen der Gesellschaft umgesetzt werden, eine wichtige Möglichkeit dar, die Kriminalität zu bekämpfen und die negativen Folgen von Freiheitsstrafen zu vermeiden.
entfällt

Abänderung 8

Erwägung 6

(6) Nach Nummer 19 des Aktionsplans von Wien sollten die Verfahrensvorschriften weitgehend die gleichen Garantien bieten, damit unterschiedliche Behandlungen je nach Gerichtsbarkeit vermieden werden.
(6) Nach Nummer 19 des vom Rat „Justiz und Inneres“ am 3. Dezember 19981 angenommenen Aktionsplans des Rates und der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollten die Verfahrensvorschriften "weitgehend die gleichen Garantien bieten, damit unterschiedliche Behandlungen je nach Gerichtsbarkeit vermieden werden (...). Es scheint jedoch von Nutzen, diese Grundregeln durch Normen und Verhaltensregeln in Bereichen von grenzüberschreitender Bedeutung und allgemeinem Interesse (zum Beispiel Dolmetscherdienste) zu ergänzen, die auch auf bestimmte Aspekte der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen angewandt werden, unter anderem auf die Beschlagnahme, sowie auf bestimmte Aspekte der Wiedereingliederung Straffälliger und der Opferbetreuung."


----------

1 ABl. C 19 vom 23.1.1999, S. 1.

Abänderung 9

Erwägung 7

(7) In der Resolution 1999/26 des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen vom 28. Juli 1999 über die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Vermittlung und der opferorientierten Justiz bei der Strafrechtspflege werden die Staaten, internationale Organisationen und andere Gremien dazu aufgerufen, Informationen und Erfahrungen im Bereich der Vermittlung und der opferorientierten Justiz auszutauschen.
entfällt

Abänderung 10

Erwägung 9

(9) In der Empfehlung R(99)19 des Ministerkomitees des Europarats über die Vermittlung in Strafsachen sind die Grundsätze aufgeführt, die von den Mitgliedstaaten bei der Entwicklung der Vermittlung in Strafsachen zu berücksichtigen sind.
entfällt

Abänderung 11

Erwägung 10

(10) Unter Nummer 30 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Tampere) vom 15. und 16. Oktober 1999 heißt es, dass auch alternative außergerichtliche Verfahren von den Mitgliedstaaten geschaffen werden sollten.
(10) Unter Nummer 30 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Tampere) vom 15. und 16. Oktober 1999 heißt es, dass auch alternative außergerichtliche Verfahren von den Mitgliedstaaten geschaffen werden sollten, und unter Nummer 32, dass einzelstaatliche Programme zur Finanzierung von staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen zur Unterstützung und zum Schutz von Opfern erstellt werden sollten.

Abänderung 12

Erwägung 11

(11) In der Resolution 2000/14 des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen vom 27. Juli 2000 über die Grundprinzipien der Anwendung von Programmen der opferorientierten Justiz in Strafsachen werden die Staaten dazu aufgerufen, den Austausch von Informationen und Erfahrungen über Vermittlung und opferorientierte Justiz fortzusetzen.
entfällt

Abänderung 13

Erwägung 13

(13) In Artikel 10 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im Strafverfahren  ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass die Schlichtung in Strafsachen im Falle von Straftaten, die sie für eine derartige Maßnahme für geeignet halten, gefördert wird und dass jede im Rahmen der Schlichtung in Strafsachen erreichte Vereinbarung zwischen Opfer und Täter im Strafverfahren berücksichtigt werden kann. Nach Artikel 17 des Rahmenbeschlusses setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dem genannten Artikel 10 bis zum 22. März 2006 nachzukommen.
(13) In Artikel 10 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im Strafverfahren  ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass die Schlichtung in Strafsachen im Falle von Straftaten, die sie für eine derartige Maßnahme für geeignet halten, gefördert wird und dass jede im Rahmen der Schlichtung in Strafsachen erreichte Vereinbarung zwischen Opfer und Täter im Strafverfahren berücksichtigt werden kann. Nach Artikel 17 des Rahmenbeschlusses setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dem genannten Artikel 10 bis zum 22. März 2006 nachzukommen. Artikel 12 desselben Beschlusses sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit untereinander fördern, entwickeln und verbessern, um einen wirksameren Schutz der Interessen der Opfer im Strafverfahren zu ermöglichen, sei es in Form von mit dem Justizsystem unmittelbar zusammenhängenden Netzen oder in Form von Verbindungen zwischen den Organisationen für Opferbetreuung.

Abänderung 14

Erwägung 13a (neu)


(13a) Mit seinem Beschluss 2002/630/JI vom 22. Juli 20021 hat der Rat als Reaktion auf den ausdrücklich vom Europäischen Parlament und vom Rat geäußerten Wunsch anstelle der früheren Programme Grotius II-Strafrecht, Stop II, Oisin II, Hippokrates und Falcone das einzige Rahmenprogramm für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (AGIS) aufgestellt. Dieses ermöglicht es, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz der Mitgliedstaaten zu stärken und zu verbessern und das gegenseitige Verständnis der polizeilichen, justiziellen, Rechts- und Verwaltungssysteme der Mitgliedstaaten zu verbessern.


---------

1 ABl. L 203 vom 1.8.2002, S. 5.

Abänderung 15

Erwägung 13b (neu)


(13b) In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Beschlusses 2002/630/JI ist als eines der Ziele vorgesehen, den Aufbau von Netzen, die Zusammenarbeit bei allgemeinen Themen, die für alle Mitgliedstaaten von Interesse sind, den Austausch und die Verbreitung von Informationen, Erfahrungen und bewährten Praktiken sowie die lokale und regionale Kooperation zu fördern und zu verstärken sowie die Aus- und Fortbildung, die wissenschaftliche und technische Forschung weiter zu verbessern bzw. anzupassen. Ferner sieht Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d desselben Beschlusses vor, dass das Programm unter anderem Projekte betreffend die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert, um einen wirksameren Schutz der Interessen der Opfer im Strafverfahren zu gewährleisten.

Abänderung 16

Erwägung 13c (neu)


(13c) Um eine wirksame justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Strafsachen im Zusammenhang mit den Verfahren und der Vollstreckung von Gerichtsentscheiden durch Schlichtung und andere Praktiken der opferorientierten Justiz zu erleichtern und zu beschleunigen sowie um die Kompatibilität der anzuwendenden Bestimmungen zum Zweck einer ausreichenden Verbesserung der Zusammenarbeit zu erzielen, muss ein Europäisches Netz nationaler Kontaktstellen für Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz eingerichtet werden.

Abänderung 17

Erwägung 14

(14) Die Initiative der Französischen Republik und des Königreichs Schweden über die Einrichtung eines Europäischen Netzes für die Kriminalitätsbekämpfung, die zu dem Beschluss 2001/427/JI1 geführt hat, sind ausgezeichnete Beispiele dafür, wie die Mitgliedstaaten auf einer stabilen Grundlage in bestimmten Themenbereichen zusammenarbeiten können. Die Aufnahme der Vermittlung bei Jugendlichen und der sozialen Vermittlung in das erste Arbeitsprogramm des Europäischen Netzes für Kriminalitätsbekämpfung zeigt, dass ein zunehmendes Interesse für alternative Wege in der Strafrechtspflege besteht.
(14) Mit dem Beschluss des Rates 2001/427/JI vom 28. Mai 2001 wurde ein Europäisches Netz für Kriminalprävention eingerichtet, mit dem das Europäische Netz nationaler Kontaktstellen für die Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz besondere Verbindung unterhalten muss. Zu diesem Zweck sollte das Sekretariat des Europäischen Netzes nationaler Kontaktstellen für Schlichtung in Strafsachen und für opferorientierte Justiz beim Sekretariat des Europäischen Netzes für Kriminalprävention angesiedelt sein.

1 ABl. L 153 vom 8.6.2001, S. 1


Abänderung 18

Erwägung 14a (neu)


(14a) Um zu gewährleisten, dass die Ziele des Europäischen Netzes nationaler Kontaktstellen für Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz verwirklicht werden, müssen die Bestimmungen über die Einrichtung dieses Netzes durch ein rechtlich bindendes Rechtsinstrument der Europäischen Union erlassen werden.

Abänderung 19

Erwägung 15a (neu)


(15a) Wird die opferorientierte Justiz ordnungsgemäß durchgeführt, kann sie dazu beitragen, dass Gemeinschaften ihre Kapazitäten ausbauen und sich stärker im Bereich der Sicherheit der Bürger, engagieren. 

Abänderung 20

Erwägung 16a (neu)


(16a) Die gesamte Gesellschaft, die nationalen, kommunalen und regionalen Behörden, die nichtstaatlichen Organisationen, der Privatsektor und die Bürger müssen zusammenwirken mit dem Ziel, die Ursachen und Folgen von Verbrechen anzugehen, die vielfältig sind und daher mit Hilfe von Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, in Verbindung mit Partnern mit verschiedenen Kompetenzen und Erfahrungen einschließlich der Zivilgesellschaft bewältigt werden müssen.

Abänderung 21

Erwägung 16b (neu)


(16b) Das Europäische Netz nationaler Kontaktstellen für Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz muss den Beitrittsländern zugänglich gemacht werden.

Abänderung 22

Erwägung 16c (neu)


(16c) Es ist erforderlich, eine regelmäßige Beobachtung und Auswertung der Tätigkeiten und der Arbeitsweise des Netzes vorzusehen, um die Bewertung seiner Wirksamkeit hinsichtlich der Erreichung seiner Ziele zu ermöglichen und die Grundlage für Vorschläge über angemessene Anpassungen und notwendige Änderungen zu liefern.

Abänderung 23
Erwägung 17

(17) Diese Initiative wurde im Benehmen mit dem europäischen Forum Täter-Opfer-Ausgleich und opferorientierte Justiz ergriffen, das eine Nichtregierungsorganisation im Bereich der opferorientierten Justiz ist 
(17) Diese Initiative wurde im Benehmen mit dem europäischen Forum Täter-Opfer-Ausgleich und opferorientierte Justiz ergriffen, das eine Nichtregierungsorganisation im Bereich der opferorientierten Justiz ist. Es bestehen weitere Nichtregierungsorganisationen in den Mitgliedstaaten der Union, die vergleichbare wichtige Arbeit leisten, und bei der Umsetzung dieses Beschlusses sowie für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten von Bedeutung sind.

Abänderung 24

Artikel 1 Absatz 1

(1) Es wird ein europäisches Netz nationaler Kontaktstellen für opferorientierte Justiz (im Folgenden „Netz“ genannt) eingerichtet. 
(1) Es wird ein europäisches Netz nationaler Kontaktstellen für Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz (im Folgenden „Europäisches Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz“ genannt) eingerichtet.

Abänderung 25

Artikel 1 Absatz 2

(2) Ein Netz nationaler Vertreter sorgt für das ordnungsgemäße Funktionieren des Netzes gemäß diesem Beschluss.
(2) Die nationalen Vertreter des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz und ein Sekretariat sorgen für das ordnungsgemäße Funktionieren des Netzes gemäß diesem Beschluss.

Abänderung 26

Artikel 2

Im Sinne dieses Beschlusses bezieht sich der Begriff „opferorientierte Justiz“ auf einen umfassen​den Ansatz im Rahmen der Strafrechtspflege, bei dem den Bedürfnissen des Opfers Vorrang einge​räumt und der Schwerpunkt in einem positiven Sinne auf die Verantwortung des Täters gelegt wird, wobei er einen Komplex von Anregungen abdeckt, die für die verschiedenen Formen der Bestra​fung und des Umgangs mit Konflikten auf den einzelnen Stufen der Strafrechtspflege oder in Ver​bindung damit von Bedeutung sind.
Im Sinne dieses Beschlusses bezieht sich der Begriff „opferorientierte Justiz“ auf einen umfassen​den Ansatz im Rahmen der Strafrechtspflege, bei dem den Bedürfnissen des Opfers Vorrang einge​räumt und der Schwerpunkt in einem positiven Sinne auf die Verantwortung des Täters gelegt wird.

Abänderung 27

Artikel 3

Das Netz trägt zur Weiterentwicklung, Unterstützung und Förderung der verschiedenen Aspekte der opferorientierten Justiz innerhalb der Mitgliedstaaten sowie auf der Ebene der Europäischen Union bei. Ein wichtiges Instrument zur Erreichung dieses Ziels ist die gesetzgeberische und logistische Unterstützung für die Organe der Strafrechtspflege.
Das Europäische Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz trägt zur Weiterentwicklung, Unterstützung und Förderung der Schlichtung in Strafsachen sowie der verschiedenen Aspekte der opferorientierten Justiz innerhalb der Mitgliedstaaten sowie auf der Ebene der Europäischen Union bei. 

Abänderung 28

Artikel 4 Absatz 1 und Buchstabe a

Der Verwirklichung des Ziels nach Artikel 3 dienen insbesondere die nachstehenden Aufgaben und Tätigkeiten des Netzes: Das Netz
Zur Verwirklichung des Ziels nach Artikel 3 hat das Europäische Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz insbesondere die nachstehenden Aufgaben und Tätigkeiten auszuführen: 

a) ist eine Informationsstelle. Zu diesem Zweck sammelt, analysiert und bewertet das Netz Informationen und Daten über die derzeitige Praxis im Bereich der opferorientierten Justiz und über deren Entwicklung in den Mitgliedstaaten, um zur Erarbeitung von Standards für bewährte Praktiken beizutragen und künftige nationale und europäische Initiativen zu unter​stützen. Das Netz unterstützt auch den Rat und die Mitgliedstaaten mit Fragebogen zur Praxis im Bereich der opferorientierten Justiz;
a) Es sammelt, analysiert und bewertet Informationen und Daten über die derzeitige Praxis im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz und über deren Entwicklung in den Mitgliedstaaten, um zur Erarbeitung von Standards für bewährte Praktiken beizutragen und künftige nationale und europäische Initiativen zu unter​stützen. Das Netz unterstützt auch den Rat und die Mitgliedstaaten mit Fragebogen zur Praxis im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz.

Abänderung 29

Artikel 4 Buchstabe b

b) entwickelt Mechanismen zur Verteilung und Bereitstellung der vorstehend genannten Infor​mationen und Daten für Behörden auf nationaler, regionaler, europäischer und inter​nationaler Ebene sowie für andere staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, Gruppen, Netze oder Foren, die im Bereich der opferorientierten Justiz tätig sind oder hieran interessiert sind;
b) Es entwickelt Mechanismen zur Verteilung und Bereitstellung der vorstehend genannten Infor​mationen und Daten für Behörden auf nationaler, regionaler, europäischer und inter​nationaler Ebene sowie für andere staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, Gruppen, Netze oder Foren, die im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz tätig sind oder hieran interessiert sind.

Abänderung 30

Artikel 4 Buchstabe c

c) erleichtert den gegenseitigen Austausch von Informationen, Erfahrungen und Kontakten zwischen europäischen, regionalen, nationalen und örtlichen Behörden, Institutionen, Stellen, Gruppen, Netzen und Einzelpersonen, die mit Fragen der opfer​orientierten Justiz befasst sind;
c) Es erleichtert den gegenseitigen Austausch von Informationen, Erfahrungen und Kontakten zwischen europäischen, regionalen, nationalen und kommunalen Behörden, Institutionen, Stellen, Gruppen, Netzen und Einzelpersonen, die mit Fragen der Schlichtung in Strafsachen und der opfer​orientierten Justiz befasst sind.

Abänderung 31

Artikel 4 Buchstabe d

d) fördert die Forschung im Bereich der opferorientierten Justiz und trägt zu diesem Zweck zur Ermittlung und Entwicklung der wichtigsten Forschungsfelder im Bereich der opferorien​tierten Justiz bei;
d) Es fördert die Forschung im Bereich der opferorientierten Justiz und trägt zu diesem Zweck zur Ermittlung und Entwicklung der wichtigsten Forschungsfelder im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorien​tierten Justiz bei.

Abänderung 32

Artikel 4 Buchstabe e

e) leistet einen Beitrag zur Ermittlung und Entwicklung der wichtigsten Ausbildungs‑ und Eva​luierungsgebiete im Bereich der opferorientierten Justiz;
e) Es leistet einen Beitrag zur Ermittlung und Entwicklung der wichtigsten Ausbildungs‑ und Eva​luierungsgebiete im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz; 

Abänderung 34

Artikel 4 Buchstabe f

f) veranstaltet Konferenzen, Seminare, Treffen und sonstige Tätigkeiten zur Förderung der Praxis im Bereich der opferorientierten Justiz und zur Förderung und Verbesserung des Aus​tauschs von Erfahrungen und bewährten Praktiken;
f) Es veranstaltet Konferenzen, Seminare, Treffen und sonstige Tätigkeiten zur Förderung der Praxis im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz und zur Förderung und Verbesserung des Aus​tauschs von Erfahrungen und bewährten Praktiken;

Abänderung 35

Artikel 4 Buchstabe g

g) entwickelt die Zusammenarbeit mit Bewerberländern, Drittländern und inter​nationalen Orga​nisationen und Gremien;
g) Es entwickelt die Zusammenarbeit mit Bewerberländern, Drittländern und inter​nationalen Orga​nisationen und Gremien in den Bereichen Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz;

Abänderung 37

Artikel 4 Buchstabe h

h) stellt seine Sachkenntnisse dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission erforderlichenfalls und auf deren Ersuchen zur Verfügung, um sie in allen Fragen der opfer​orientierten Justiz zu unter​stützen;
h) Es stellt seine Sachkenntnisse dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission erforderlichenfalls und auf deren Ersuchen zur Verfügung, um sie in allen Fragen der Schlichtung in Strafsachen und der opfer​orientierten Justiz zu unter​stützen;

Abänderung 38

Artikel 4 Buchstabe i und Absatz 2

i) erstattet dem Rat jährlich ‑ über die zuständigen Arbeitsgremien ‑ Bericht über seine Tätig​keiten und gibt die prioritären Aktionsbereiche seines Arbeitsprogramms für das kommende Jahr an. Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis, billigt ihn und übermittelt ihn dem Euro​päischen Parlament.
i) Es erstattet dem Rat jährlich ‑ über sein Sekretariat ‑ Bericht über seine Tätig​keiten und gibt die prioritären Aktionsbereiche seines Arbeitsprogramms für das kommende Jahr an. Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis, billigt ihn und übermittelt ihn dem Euro​päischen Parlament.

Die konkrete Auslegung, Durchführung und Weiterentwicklung der in diesem Artikel genannten Aufgaben und Tätigkeiten sind von den freiwilligen Beiträgen in den Mitgliedstaaten abhängig.


Abänderung 60
Artikel 5

Da die Entwicklung der opferorientierten Justiz von der Sache her auf die Gesellschaft ausgerichtet ist und sich an der Basis vollzieht, widmet das Netz bei der Durchführung seiner Aufgaben und Tätigkeiten nach Artikel 4 der Zusammenarbeit und der Förderung des Austauschs mit Nichtregie​rungsorganisa​tionen, die im Bereich der opferorientierten Justiz tätig sind, besondere Aufmerk​samkeit. Damit das Netz diese Ziele auf möglichst effiziente und zweckdienliche Weise zu erfüllen vermag, kann es beschließen, auf das Know-how und die Erfahrung dieser im Bereich der opfer​orientierten Justiz tätigen Nichtregierungsorganisationen zurückzugreifen, und es kann sogar beschließen, in einer stärker strukturierten Weise zusammenzuarbeiten.
Bei der Durchführung seiner Aufgaben und Tätigkeiten nach Artikel 4 übt das Europäische Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz unter anderem folgende Funktionen aus:


a) Es widmet der Zusammenarbeit und der Förderung des Austauschs mit Nichtregierungsorganisationen, die im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz tätig sind, besondere Aufmerksamkeit; das Europäische Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz kann sich entschließen, für einige seiner Aufgaben und Tätigkeiten die Hilfe von auf diesem Gebiet spezialisierten Nichtregierungsorganisationen in Anspruch zu nehmen.


b) Es arbeitet über die Kontaktstellen in enger Verbindung mit den kommunalen Behörden und lokalen Partnern sowie mit Forschungseinrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen, die auf dem Gebiet der opferorientierten Justiz tätig sind.


c) Es richtet eine Internetsite ein und speist ihre regelmäßigen Berichte sowie andere nützliche Informationen, insbesondere eine Zusammenstellung bewährter Praktiken, ein.


d) Es sorgt für die Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse der unmittelbar mit der Anwendung der Schlichtung in Strafsachen sowie anderen Formen der opferorientierten Justiz in Zusammenhang stehenden Projekte, die im Rahmen der Programme der Union auf dem Gebiet der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit im Strafrecht finanziert werden.


e) Es gibt der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen einen institutionellen Rahmen und stellt in diesem Zusammenhang einen Verhaltenskodex auf, der die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, mit kommunalen und anderen staatlichen Organisationen sowie das Verhältnis der staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen regelt und die Betroffenen sowie die beteiligten Institutionen vor Missbräuchen schützt.

Abänderung 40

Artikel 6 Absatz 1

(1) Das Netz besteht aus Kontaktstellen, die von jedem Mitgliedstaat benannt werden. Die Europäische Kommission und die Beitrittsländer können ebenfalls eine Kontaktstelle benennen.
(1) Das Europäische Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz besteht aus Kontaktstellen, die von jedem Mitgliedstaat benannt werden. Die Beitrittsländer können ebenfalls eine Kontaktstelle benennen.

Abänderung 41

Artikel 6 Absatz 3

(3) Diesen Kontaktstellen gehört zumindest ein Vertreter der nationalen Behörden an, die für die opferorientierte Justiz in ihren unterschiedlichen Aspekten zuständig sind.
(3) Diesen Kontaktstellen gehört zumindest ein Vertreter der nationalen Behörden an, die für die Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz in ihren unterschiedlichen Aspekten zuständig sind.

Abänderung 42

Artikel 6 Absatz 4

(4) Die Mitgliedstaaten können auch Forscher, Praktiker im Bereich der opferorientierten Justiz und sonstige Akteure im Bereich der opferorientierten Justiz als Kontaktstellen benennen.
(4) Die Mitgliedstaaten können auch Forscher, Hochschulangehörige, Praktiker im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opferorientierten Justiz und sonstige Akteure in diesen Bereichen benennen.

Abänderung 43

Artikel 6 Absatz 4a (neu)


(4a) Die Mitgliedstaaten sollten eine angemessene Vertretung von Frauen und Männern in den Kontaktstellen sicherstellen.

Abänderung 44

Artikel 6 Absatz 5

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Forscher, Praktiker im Bereich der opfer​orien​tierten Justiz und andere Akteure im Bereich der opferorientierten Justiz, wie beispielsweise ört​liche Behörden und Nichtregierungsorganisationen, über die benannten Kontaktstellen mitein​be​zogen werden.
(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Forscher, Hochschulangehörige, Praktiker im Bereich der Schlichtung in Strafsachen und der opfer​orien​tierten Justiz oder andere Akteure in diesen Bereichen, wie beispielsweise kommunale Behörden, Akteure des Privatsektors und Nichtregierungsorganisationen, über die benannten Kontaktstellen mitein​be​zogen werden.

Abänderung 45

Artikel 6 Absatz 5a (neu)


(5a) Die Kommission benennt eine Kontaktstelle.

Abänderung 46

Artikel 6 Absatz 6

(6) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass die Kontaktstellen seines Landes über hinreichende Kenntnisse in mindestens einer weiteren Amtssprache der Europäischen Union verfügen, damit die praktische Arbeit des Netzes, insbesondere die Verbindungen zu den anderen Kontaktstellen, erleichtert wird.
(6) Jeder Staat sorgt dafür, dass die Kontaktstellen seines Landes über hinreichende Kenntnisse in mindestens einer weiteren Amtssprache der Europäischen Union verfügen, damit die Arbeit des Netzes, insbesondere die Verbindungen zu den Kontaktstellen der übrigen Mitgliedstaaten und Beitrittsländer, erleichtert wird.

Abänderung 47

Artikel 7 Absatz 2

(2) Das Netz tritt mindestens einmal pro Halbjahr nach Einberufung durch den amtierenden Vorsitz des Rates zusammen. Ein Vertreter des Mitgliedstaats, der den Ratsvorsitz innehat, führt in der Sitzung der nationalen Vertreter des Netzes den Vorsitz.
(2) Das Europäische Netz für Schlichtung und opferorientierte Justiz tritt mindestens einmal pro Halbjahr nach Einberufung durch den amtierenden Vorsitz des Rates zusammen. Der für Schlichtung und opferorientierte Justiz zuständige Vertreter in dem Mitgliedstaat, der den Ratsvorsitz innehat, führt in der Sitzung den Vorsitz.

Abänderung 48

Artikel 7 Absatz 2a (neu)


(2a) Die Sitzungen finden in Brüssel am Sitz des Rates gemäß den Bestimmungen seiner Geschäftsordnung statt.


Ausnahmsweise können bei gebührender Rechtfertigung Sitzungen auch in einem anderen Mitgliedstaat, der eine Kontaktstelle benannt hat, stattfinden. 

Abänderung 49

Artikel 7 Absatz 3

(3) Das Netz kann beschließen, die Sekretariatsgeschäfte des Netzes einer nationalen Kontaktstelle zu übertragen.
(3) Die Kommission übernimmt das Sekretariat des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz. Dieses wird als gesonderte Einheit beim Sekretariat des Europäischen Netzes für Kriminalverhütung, das durch den Beschluss 2001/427/JI vom Rat eingerichtet wurde, angesiedelt.

Abänderung 50

Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 Einleitung

(4) Die nationalen Vertreter des Netzes beschließen das Jahresprogramm des Netzes, einschließlich eines Finanzplans. Sie bestimmen insbesondere Folgendes:
(4) In Verbindung mit den Sitzungen des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz treten die Vertreter der Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 6 Absatz 3 benannt werden, zusammen, um nach der Regel der Einstimmigkeit Folgendes zu bestimmen: 

Abänderung 51

Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 Spiegelstrich 1

– die Bereiche, die im Hinblick auf entsprechende Maßnahmen vorrangig zu prüfen sind, und zwar unter Berücksich​tigung der Artikel 10 und 17 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI;
a) die Bereiche, die im Hinblick auf entsprechende Maßnahmen vorrangig zu prüfen sind, und zwar unter Berücksich​tigung der Artikel 10, 12 und 17 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI;

Abänderung 52

Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 Spiegelstrich 2

– die wichtigsten konkreten Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen (Konferenzen, Semi​nare, Forschungsprogramme, Aus- und Fortbildungsprogramme);
b) die wichtigsten konkreten Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen (Konferenzen, Semi​nare, Forschungsprogramme, Aus- und Fortbildungsprogramme);

Abänderung 53

Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 Spiegelstrich 3

– die Schaffung, die Struktur und die Weiterentwicklung eines elektronischen Informations​austauschsystems und einer Internetseite.
c) die Schaffung, die Struktur und die Weiterentwicklung eines elektronischen Informations​austauschsystems und einer Internetsite.

Abänderung 54

Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2

Die nationalen Vertreter erstellen ferner den Jahresbericht über die Tätigkeit des Netzes. Sie geben sich eine Geschäftsordnung, die einstimmig anzunehmen ist.
Die nationalen Vertreter erstellen die Geschäftsordnung des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz.

Abänderung 55

Artikel 7 Absatz 5

(5) Für die Finanzierung des Netzes kann ein Beschluss des Rates erforderlich sein.
(5) Das Sekretariat des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz und seine Tätigkeiten werden aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union finanziert.

Abänderung 56

Artikel 7 Absatz 5a (neu)


(5a) Das Sekretariat:


a) ist zuständig für die Aufstellung des jährlichen Arbeitsprogramms und des Finanzplans, die gemeinsam mit den verantwortlichen Vertretern für Schlichtung in Strafsachen und opferorientierte Justiz in den Mitgliedstaaten nach der Regel der Einstimmigkeit beschlossen werden;


b) führt die laufenden Arbeiten des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz bezüglich Erfassung, Analyse und Verbreitung von Informationen in Zusammenarbeit mit den nationalen Kontaktstellen durch;


c) unterstützt die Mitglieder des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz bei der Konzipierung, Ausgestaltung und Durchführung von Projekten; 


d) richtet die Internetsite des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz ein und ist für ihre Pflege zuständig. 

Abänderung 57

Artikel 8

Der Rat unterzieht die Tätigkeit und die Arbeitsweise des Netzes innerhalb von drei Jahren nach der Annahme dieses Beschlusses einer Bewertung.
Der Rat unterzieht die Arbeitsweise des Europäischen Netzes für Schlichtung und opferorientierte Justiz ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Beschlusses einer ersten Bewertung und nimmt in der Folge alle drei Jahre eine Bewertung vor.

Abänderung 58

Artikel 9

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.
Dieser Beschluss wird einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union wirksam.
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